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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Erleichterung des Zugangs der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften zu den europäischen Struktur- und Investitionsfonds1

1. Mit Mitteln im Umfang von 454 Mrd. EUR für 2014-2020 sind die europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI-Fonds) das bedeutendste investitionspolitische Instrument der 
Europäischen Union.

2. Der Finanzrahmen der EU für 2014-2020 zielt darauf ab, mit den neuen 
Infrastrukturinvestitionen den Zugang der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
zu den ESI-Fonds zu erleichtern. So sollen die EU-Länder, insbesondere deren 
benachteiligte Regionen wie ländliche, bergige und entlegene Gebiete, dabei unterstützt 
werden, die Lebensstandards der Menschen zu verbessern und ihre Unternehmen 
wettbewerbsfähiger zu machen.

3. In vielen EU-Ländern ist eine Reihe von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
wegen politischer Fluktuationen und geringer Verwaltungskapazität oft von einer EU-
Finanzierung ausgeschlossen und/oder leidet unter einem ungleichen Zugang zu 
Ressourcen.

4. Die Kommission wird aufgefordert, Initiativen zu prüfen, die auf die Erleichterung des 
Zugangs zu EU-Finanzmitteln abzielen, z. B. mittels eines ‘standardisierten Pakets von 
Vorhaben’ (z. B. Bau lokaler Straßen oder Anlage von Wasserversorgungssystemen) und 
gemeinsamer Leitlinien für die Kofinanzierungsprogramme der Mitgliedstaaten für die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften.

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner der Kommission übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


